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Anhang 1 
der Geschäftsbedingungen des RHV Unterpinzgau 
 
 

Auszug aus dem Wasserrechtsgesetz 1959  
WRG 1959 BGBl.Nr. 215/1959 i.d.F. BGBI. Teil I Nr. 74/1997 

 
§ 32b 
 
(1) Wer Einleitungen in eine wasserrechtlich bewilligte Kanalisationsanlage eines anderen 
vornimmt, hat die gemäß § 33b Abs.3 vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
erlassenen Emissionsbegrenzungen einzuhalten. Abweichungen von diesen Anforderungen 
können vom Kanalisationsunternehmen zugelassen werden, soweit diese sein bewilligtes 
Maß der Wasserbenutzung einhält. Einleitungen bedürfen der Zustimmung des 
Kanalisationsunternehmens. 
 
(2) Wer mit Zustimmung des Kanalisationsunternehmens Abwasser, dessen Beschaffenheit 
nicht nur geringfügig von der des häuslichen abweicht, in eine wasserrechtlich bewilligte 
Kanalisation einbringt, hat vor Beginn der Ableitung dem Kanalisationsunternehmen die 
einzubringenden Stoffe, die Frachten, die Abwassermenge sowie andere Einleitungs- und 
Überwachungsgegebenheiten mitzuteilen. Eine wasserrechtliche Bewilligung ist nicht 
erforderlich. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft kann durch Verordnung jene 
erforderlichen Daten festlegen, die eine Mitteilung an das Kanalisationsunternehmen zu 
beinhalten hat.  
 
(3) Der Indirekteinleiter hat dem Kanalisationsunternehmen in Abständen von längstens 
zwei Jahren einen Nachweis über die Beschaffenheit der Abwässer durch einen Befugten 
zu erbringen. Das Kanalisationsunternehmen bleibt dafür verantwortlich, dass seine 
wasserrechtliche Bewilligung zur Einbringung in den Vorfluter nicht überschritten wird. 
 
(4) Das Kanalisationsunternehmen hat ein Verzeichnis der gemäß Abs. 2 gemeldeten 
Einleiter zu führen und dieses in jährlichen Intervallen zu aktualisieren. Darüber ist der 
Wasserrechtsbehörde zu berichten. Den Inhalt und die Häufigkeit dieser Berichte hat der 
Bundesminister für Land- und Forstwirschaft durch Verordnung festzulegen. 
 
(5) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat durch Verordnung jene 
Herkunftsbereiche für Abwasser sowie Mengenschwellen festzulegen für die auf Grund 
ihrer Gefährlichkeit, des Abwasseranfalles oder auf Grund gemeinschaftsrechtlicher 
Bestimmungen ein Verfahren (§ 114) erforderlich ist. In dieser Verordnung ist auch eine 
Meldeverpflichtung an das Kanalisationsunternehmen im Sinne des Abs. 2 festzulegen.  
 
(6) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft kann ferner durch Verordnung nähere 
Festlegungen über die Überwachung der Emissionsbegrenzungen für Einleitungen gemäß 
Abs. 1 und 5 treffen. (BGBI. I Nr. 74/1997) 
 
 
§ 33b 
(1) Bei der Bewilligung von Abwassereinleitungen in Gewässer oder in eine bewilligte 
Kanalisation hat die Behörde jedenfalls die nach dem Stand der Technik möglichen 
Auflagen zur Begrenzung von Frachten und Konzentrationen schädlicher 
Abwasserinhaltsstoffe vorzuschreiben (BGBI. Nr. 252/1990). 
 
 

www.pdfmailer.de  

 PDFMAILER.DE 

 

Kostenfrei und werbegesponsert PDF drucken und direkt per E-Mail 
versenden >Test it free www.pdfmailer.de 

http://www.pdfmailer.de
http://www.pdfmailer.de


2 

Anhang 1 – RHV Unterpinzgau - April 1999 

(2) Die Einleitung gefährlicher Abwasserinhaltstoffe darf nur so weit bewilligt werden, als 
nach dem Stand der Technik die Vermeidung nicht möglich ist und die 
wasserwirtschaftlichen Verhältnisse, insbesondere bestehende Nutzungen und die bereits 
vorhandene Belastung, eine Einleitung zulassen. Gefährliche Abwasserinhaltstoffe, deren 
Einleitung auf Grund der Bestimmung des § 33b seit 1. Juli 1990 befristet bewilligt worden 
ist, gelten auf die Dauer des Gesamtkonsenses als bewilligt. Anläßlich der Vorlage des 
Überprüfungsbefundes im Sinne des § 134 Abs. 2 hat der Wasserberechtigte darzulegen, 
ob die Einleitung gefährlicher Abwasserinhaltstoffe nach dem Stand der Technik weiterhin 
nicht vermeidbar ist (BGBI. I Nr. 74/1997). 
 
(3) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat durch Verordnung unter 
Bedachtnahme auf die wasserwirtschaftlichen Verhältnisse, auf den Stand der 
Abwasserreinigungstechnik sowie unter Bedachtnahme auf die Möglichkeiten zur 
Verringerung des Abwasseranfalls Emissionswerte in Form von Grenzwerten oder 
Mittelwerten für Konzentrationen oder spezifische Frachten festzulegen. Die 
Emissionswerte für bestehende (§ 33c) und neu zu bewilligende Anlagen sind, soweit  es 
nach dem Stand der Abwasserreinigungstechnik erforderlich ist, getrennt festzulegen. Eine 
derartige Verordnung bedarf hinsichtlich des zugrundezulegenden Standes der Technik zu 
Abwasserreinigung und der Möglichkeiten zur Verringerung des Abwasseranfalls des 
Einvernehmens mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten und dem 
Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (BGBI. Nr. 252/1990, i.d.F.  
BGBI. I Nr. 74/1997) 
 
(4) Die Auswahl schädlicher und gefährlicher Abwasserinhaltstoffe sowie die Festlegung 
von Emissionswerten (Abs. 3) hat insbesondere unter Bedachtnahme auf Art, Herkunft und 
spezifische Besonderheiten der Abwässer sowie der zu ihrer Reinigung dienenden Anlagen 
zu erfolgen (BGBI. Nr. 252/1990).  
 
(5) Zugleich mit der Festlegungen der Emissionswerte (Abs. 3 und 4) sind die erforderlichen 
Regelungen über die bei der Überwachung zu beachtenden Verfahren und Methoden, über 
Referenzanalyseverfahren sowie über sonstige für die Aussagekraft von 
Überwachungsergebnissen maßgebliche Gesichtspunkte zu treffen (BGBI. Nr. 252/1990). 
 
(6) Bestehen Verordnungen zur Emissionsbegrenzung nach Abs. 3, so dürfen strengere als 
die darin getroffenen Emissionsbeschränkungen durch Vorschreibung von Auflagen nur 
dann getroffen werden, wenn dies auf Grund der Vorbelastung der Gewässer oder auf 
Grund von Regelungen nach den §§ 33 Abs. 2, 33d, 34, 35 oder 54 notwendig ist  
(BGBI. Nr. 252/1990). 
 
(7) Die Abs. 1, 3, 4 und 5 sind auch auf wesentliche Eigenschaften von Abwässern, wie  
pH-Wert, Farbe, Geruch, Anteil an absetzbaren Stoffen, Temperatur, Toxizität usw. 
sinngemäß anzuwenden, sofern dies zur Erreichung des Reinhaltezieles erforderlich ist 
(BGBI. Nr. 252/1990). 
 
(8) Das Erreichen der nach den vorstehenden Bestimmungen vorgeschriebenen 
Emissionswerte durch Verdünnung des Abwassers ist unzulässig (BGBI. Nr. 252/1990). 
 
(9) Zur Sicherung einer ausreichenden Abwasserreinigung können Vorschreibungen nach 
Abs. 1 und 2 auch für Abwasserteilströme getroffen werden (BGBI. Nr. 252/1990). 
 
 (10) Ist im Einzelfall auf Grund besonderer Umstände mit wirtschaftlich zumutbarem 
Aufwand das Einhalten von nach Abs. 3 verordneten Emissionswerten technisch nicht 
möglich, darf eine Bewilligung der Abwassereinleitung mit weniger strengen Regelungen 
dann erteilt werden, wenn 
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a) das öffentliche Interesse an der die Einleitung erfordernden Maßnahme jenes an der 

Gewässerreinhaltung überwiegt, oder wenn 
b) die Überschreitung der Emissionswerte im Hinblick auf die gegebenen 

wasserwirtschaftlichen Verhältnisse vorübergehend hingenommen werden kann. 
 
Die Beweislast trifft den Bewilligungswerber. Eine solche Ausnahmebewilligung ist kurz zu 
befristen und mit den gebotenen Emissionsbeschränkungen zu versehen. Solche 
Bescheide sind binnen zwei Wochen nach deren Rechtskraft unter Anschluß der 
Entscheidungsunterlagen dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft vorzulegen. 
Dieser kann gegen solche Bescheide Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof erheben 
(BGBI. Nr. 252/1990), BGBI. Nr. 795/1996) 
 
Abs. 11 entfällt (BGBI. I Nr. 74/1997) 
 
§ 55a 
(1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft ist zuständige Behörde für die 
Bekanntgabe wasserwirtschaftlicher Daten an die Europäische Kommission. Als 
wasserwirtschaftliche Daten im Sinne dieser Bestimmung gelten alle jene Angaben aus 
dem Bereich Wasserwirtschaft, hinsichtlich deren nach gemeinschaftsrechtlichen 
Vorschriften Aufzeichnungs- und Berichtspflicht besteht. Alle Organe des Bundes, der 
Länder und Gemeinden sind verpflichtet, den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
bei dieser Aufgabe zu unterstützten. 
 
(2) Die Sammlung und Bearbeitung wasserwirtschaftlicher Daten obliegt dem 
Landeshauptmann nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen. Er hat die von ihm nach 
Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft bearbeiteten Daten diesem 
zu übermitteln. 
 
(3) Der Wasserberechtigte, in Ermangelung einer wasserrechtlichen Bewilligung der 
Anlagenbetreiber, hat die erforderlichen Daten sowie die Ergebnisse der ihm 
bescheidgemäß vorgeschriebenen und von ihm durchgeführten Immissionsüberwachung zu 
sammeln, erforderlichenfalls zu bearbeiten und in geeigneter Form dem Landeshauptmann 
zu übermitteln. Durch Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten wird bestimmt, 
für welche Daten dies gilt, und in welcher Weise diese Daten zu bearbeiten und zu 
übermitteln sind. 
 
(4) Andere als die in Abs. 3 genannten wasserwirtschaftlichen Daten hat der 
Landeshauptmann zu sammeln und zu bearbeiten. Durch Verordnung des Bundesministers 
für Land- und Forstwirtschaft wird bestimmt, für welche Daten dies gilt. 
 
(5) Die dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft bekanntgegebenen Daten sind im 
Wasserwirtschaftskataster evident zu halten. 
 
(6) Im Zusammenhang mit den im Rahmen der Berichtspflichten bekanntgegebenen Daten 
sind Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zu wahren. Die Vorlage von Daten gemäß Abs. 3 
ist gebührenfrei (BGBI. I Nr.74/1997). 
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